












 
 

1. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung (BGS/EWS) der Gemeinde Gablingen für 

den Gemeindeteil Holzhausen 
 

 
Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der derzeit gültigen 
Fassung erlässt die Gemeinde Gablingen folgende 1. Satzung zur Änderung der 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Gablingen für 
den Gemeindeteil Holzhausen vom 22.12.2008: 
 
 
 

Art. 1 
1. § 6 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 
 

Der Beitrag beträgt  
a) pro m² Grundstücksfläche 3,11 €. 
b) pro m² Geschossfläche 20,15 €. 

 
2. § 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende neue Fassung: 
 

Die Gebühr beträgt 3,06 € pro Kubikmeter Abwasser. 
 

3. § 13 erhält folgenden 4. Absatz: 
 

Die Gebührenschuld gemäß §§ 9 ff ruht auf dem Grundstück bzw. dem 
Erbbaurecht als öffentliche Last (Art. 8 Abs. 8 i. V. mit Art. 5 Abs. 7 KAG) 

 
 

Art. 2 
 

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2017 in Kraft. 
 
 
Gablingen, 13.12.2016 

 
Karl Hörmann 
Erster Bürgermeister 

 

Bekanntmachungsvermerk: 
Vorstehende Änderungssatzung wurde im Gemeindeanzeiger (Amts- und Anzeigenblatt der 
Gemeinde Gablingen) am …...Nr.…………… öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gablingen, ………. 

 
Karl Hörmann 
Erster Bürgermeister 


